Selbstständigkeitserklärung und Hinweise zur Verwendung von Tools der künstlichen Intelligenz in schriftlichen Arbeiten am Departement für Europastudien und Slavistik


1. Hinweise zur Verwendung von Tools der künstlichen Intelligenz (KI) in schriftlichen Arbeiten am Departement für Europastudien und Slavistik.

KI-basierte Tools können eine wertvolle Hilfestellung bei der Recherche, der Ideenfindung sowie insbesondere bei der sprachlichen Redaktion des Textes einer schriftlichen Arbeit sein. Daher sind die Studierenden berechtigt, KI-Tools in assistierender Funktion (z.B. vorbereitende Literaturrecherche, Übersetzungstools, stilistische Verbesserung, Rechtschreibprüfung usw.) zu verwenden. Die Befähigung zur eigenständigen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen, zur Formulierung von Thesen, Argumentationsgängen und Schlussfolgerungen stellt ein wichtiges Qualifikationsziel der Bachelor- und Masterprogramme an unserem Departement dar. Die Verwendung von KI-Tools in generativer Funktion zur Erstellung von Inhalten (Textformulierung, Erstellung von Grafiken, Analyserastern usw.) ist daher nicht erlaubt.   

Die Studierenden fügen am Ende jeder schriftlichen Arbeit eine „Ehrenwörtliche Erklärung“ bei, in der erklären, dass sie die Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfsmittel verfasst haben (Formblatt siehe nächste Seite). Die Nutzung von KI-Tools unter Nennung des Tools, der spezifischen Aufgabe und der entsprechenden Textpassage in der Arbeit muss vollständig erläutert werden. 


2. Ehrenwörtliche Erklärung

Name:

Titel der Arbeit:


Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die hier vorliegende schriftliche Arbeit persönlich erstellt und dabei nur die aufgeführten Quellen und Hilfsmittel verwendet sowie wörtliche Zitate und Paraphrasen als solche gekennzeichnet habe.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass wissenschaftliches Fehlverhalten nach den Richtlinien der Universität Freiburg[footnoteRef:1] geahndet wird. [1:  Richtlinien vom 13. Mai 2008 über das Verfahren für die Verhängung von Disziplinarstrafen nach Art. 101 der Statuten der Universität Freiburg vom 31. März 2000 im Falle des Verstosses gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis beim Verfassen schriftlicher Arbeiten während der Ausbildung.] 


In Bezug auf die Verwendung von KI (Künstliche Intelligenz) erkläre ich:

[Zutreffendes bitte ankreuzen]


☐ Ich habe bei der Erstellung meiner schriftlichen Arbeit keine Form von künstlicher Intelligenz verwendet.


☐ Ich habe bei der Erstellung meiner schriftlichen Arbeit Tools der künstlichen Intelligenz in rein assistierender Funktion verwendet. Im Folgenden gebe ich an, welche Tools ich genau für welchen Zweck verwendet habe:

	Verwendetes Tool
	Beschreibung der Verwendung

	
	

	
	

	
	

	
	





[Datum, Unterschrift]

